
 

 

Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Änderung der Corona-Verord-

nung Studienbetrieb  

 

Vom 14. Oktober 2021 

 

Auf Grund von § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 2 der Corona-Verordnung 

(CoronaVO) vom 15. September 2021 (GBl. S. 794), die durch Verordnung vom 13. 

Oktober 2021 (notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes und im In-

ternet abrufbar unter https://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung) geän-

dert worden ist, wird im Einvernehmen mit dem Sozialministerium verordnet: 

 

Artikel 1 

 

Die Corona-Verordnung Studienbetrieb vom 20. September 2021 (GBl. S. 819) wird 

wie folgt geändert: 

 

1.  § 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  

 

„(3) Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus auf-

weisen, ist die Teilnahme am Präsenzstudienbetrieb nicht gestattet; typische 

Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus sind Atemnot, neu auftretender 

Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust.“ 

 

2.  § 7 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:  

 

„Für die Überprüfung des Vorliegens eines Impf-, Genesenen- oder Testnach-

weises bei der Nutzung studentischer Lernplätze außerhalb der Bibliotheken 

findet § 6 Absatz 3 entsprechend Anwendung. Die Hochschulleitung kann in der 

Basisstufe nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 CoronaVO nach Maßgabe ihres Hygie-

nekonzepts für einzelne Räume für Lerngruppen Ausnahmen von der Masken-

pflicht zulassen, wenn alle im Raum Anwesenden einen vorhandenen Impf- o-

der Genesenenstatus nachweisen; Satz 3 findet hierauf keine Anwendung; § 5 

Absatz 1 Satz 3 CoronaVO gilt entsprechend.“ 

“ 

https://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung


 

 

 

3.  In § 12 Absatz 2 wird die Angabe „14. Oktober“ durch die Angabe „12. Novem-

ber“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.  

 

Stuttgart, den 14. Oktober 2021 

 

 

Bauer 

 


